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Satzung 

der 
Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e.V. 

 
 

Anmerkung:  
Aus Gründen der Lesbarkeit der Satzung wird für Personenbezeichnungen, 
Bezeichnungen von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit auch 
Funktions- oder Amtsträger aller Geschlechter angesprochen. 
 

§ 1 Name, Sitz und Grundsätze  

(1) Der am 01.07.1963 gegründete Verein führt den Namen 

„Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kelkheim, Ortsteil Münster und ist in das 

Vereinsregister beim Amtsgericht Königstein unter der Nummer VR 422 

eingetragen. 

(3) Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Hessen e.V. und seinen 

zuständigen Verbänden. 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

(5) Die Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e. V. ist parteipolitisch neutral. 

Sie bekennt sich zu den Grundsätzen der Kinder- und Menschenrechte, zur 

Freiheit des Gewissens und der Freiheit in demokratischer Gesellschaft. Die 

Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e. V. wendet sich gegen 

Extremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie gegen 

antidemokratische Tendenzen. Sie fördert die Gleichstellung der 

Geschlechter, die Inklusion durch Teilnahme und Teilhabe von Menschen 

mit und ohne Behinderung sowie die Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 

hin. Sie tritt allen auftretenden Diskriminierungen und Benachteiligungen 

von Menschen, insbesondere wegen ihrer Nationalität, ethnischen 

Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexuellen Identität, Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderung entgegen. Die 

Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e. V. verurteilt jegliche Gewalt, 

unabhängig davon, ob sie sexualisierter, körperlicher oder psychischer Art 

ist. Die Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e. V. tritt für das Recht auf 

körperliche und psychische Unversehrtheit ein. Dies umfasst das 

Wohlergehen aller ihr anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
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sowie insbesondere ein couragiertes Eintreten gegen sexualisierte Belästigung 

sowie Diskriminierung. 

 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Zweck des Vereins ist die Pflege des Schießsports und des traditionellen 

deutschen Schützenwesens. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:       

Die Abhaltung eines geordneten Sport- und Schiessbetriebs, die 

Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, die Heranführung 

Jugendlicher an den Schießsport und ihre sachgerechte Ausbildung, sowie 

die Beschaffung, Erhaltung und Pflege der Sportanlage und Sportgeräte. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 

satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags 

kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt 

werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen zur Aufnahme der 

Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(2) Mitglieder des Vereins sind: 

a) Aktive Mitglieder (ab 18 Jahre) 

b) Passive Mitglieder (ab 18 Jahre) 

c) Jugendliche Mitglieder (unter 18 Jahre) 

d) Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung) 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die 

Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten 

Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen 

des Vorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu 

respektieren, sowie die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils 

geltenden Gesetzen und Verbandsrichtlinien zu beachten. 

(4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, aber ohne Pflichten, können 

Mitglieder aufgrund langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher 
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Leistungen, auf Vorschlag des Vorstands, durch die Mitgliederversammlung 

ernannt werden. 

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. 

(6) Der freiwillige Austritt muss schriftlich per Einschreiben dem Vorstand 

gegenüber erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von vier Monaten zum Ende eines Kalenderjahres (Eingang spätestens zum 

31.08.) möglich. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht 

vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem 

anderen überlassen werden. 

(7) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur 

Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt. Der Vorstand entscheidet mit 

einfacher Mehrheit, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör 

gewährt worden ist. 

(8) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied grobe Verstöße gegen die 

Satzung und Ordnungen begeht, in grober Weise den Interessen, den Zielen 

und Grundsätzen zuwiderhandelt oder sich grob unsportlich verhält. 

(9) Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste 
kann erfolgen:  

a) wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt 
bekannte Adresse länger als drei Monate mit seiner fälligen 
Beitragszahlung in Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage 
nachgewiesen wird;  

b) bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder Verbandsrichtlinien,  
c) wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen 

Verhalten,  
d) wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des 

Vereinslebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen 
des Vereins in der Öffentlichkeit oder vereinsintern 
schwerwiegend beeinträchtigt wird. 

e) wenn der Verdacht besteht, dass die Mitgliedschaft vorrangig 
zum Waffenerwerb eingegangen wurde, an den sportlichen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten jedoch regelmäßig nicht 
teilgenommen wird. 

f) wenn ein Mitglied gegen die Interessen des Vereins verstoßen 
hat. Dazu gehört die Missachtung von Grundsätzen des Kinder- 
und Jugendschutzes, wie dies im Verhaltenskodex des 
Landessportbundes niedergelegt ist. Dazu gehört auch die 
Kundgabe extremistischer, rassistischer, fremdenfeindlicher oder 
antidemokratischer Gesinnung, einschließlich des Tragens 
beziehungsweise Zeigens extremistischer Kennzeichen und 
Symbole. 

(10) Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene 

Mitglied wirksam. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen 

mittels eingeschriebenen Briefes mitzuteilen. 
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(11) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein Beschwerderecht 

zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

(12) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am 

Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstattung. 

 

§ 4 Beiträge 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über 

deren Höhe und Fälligkeit der Vorstand entscheidet. 

(2) Gebühren können erhoben werden, für die Finanzierung besonderer 

Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen 

Leistungen des Vereins hinausgehen. 

(3) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in 

den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie 

für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 

(4) Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen 

Vertreter, die mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des 

Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber gesamtschuldnerisch haften. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen 

oder zu erlassen. Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und/oder Stundung 

der Beitragsschuld besteht nicht. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 

2. die Mitgliederversammlung. 

 

§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und dem 

erweiterten Vorstand. Der erweiterte Vorstand und seine Aufgaben sind in 

der Geschäftsordnung festgelegt. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den folgenden Personen: 

a) dem/der 1. Vorsitzende(n) 

b) dem/der 2. Vorsitzende(n) 

c) dem/der 1. Kassierer(in) 

d) dem/der 1. Schriftführer(in) 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Der 
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geschäftsführende Vorstand beschließt in seiner ersten Vorstandssitzung 

eine Geschäftsordnung. 

(4) Der geschäftsführende Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins 

und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, sowie alle die Aufgaben, die nicht 

durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

(5) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden für 4 Jahre, mit 

einfacher Mehrheit, geheim gewählt und bleiben so lange im Amt, bis ein 

neuer geschäftsführender Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt 

wird. 

(6) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden 

Vorstands ist unzulässig. 

(7) Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren. 

(8) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben in ihrer Sitzung je 

eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. 

Vorsitzenden. Sitzungen werden von einem Mitglied des geschäftsführenden 

Vorstands einberufen. Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(9) Der erweiterte Vorstand wird vom geschäftsführenden Vorstand 

vorgeschlagen und durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 

Jahren, mit einfacher Mehrheit, gewählt. 

(10) Die Wahl der beiden Vorstände findet im selben Zyklus statt. 

(11) Der geschäftsführende Vorstand kann mit Beschluss, mit einfacher 

Mehrheit, Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein, nach dieser 

Satzung tätige Personen, ihres Amtes entheben, wenn eine Verletzung von 

Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 

Amtsausübung vorliegt. 

(12) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden oder erweiterten Vorstandes in 

der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich der Gesamtvorstand 

aus dem Kreise der Vereinsmitglieder, selbst durch Zuwahl ergänzen. Das 

hinzu gewählte Vorstandsmitglied, hat die gleichen Rechte und Pflichten, wie 

alle anderen Vorstandsmitglieder. 

(13) Der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen 

durchzuführen, die vom zuständigen Amtsgericht als Voraussetzung zur 

Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem Erhalt der 

Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse 

handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die 

Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser 

Ämter entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die 

Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis 

gegeben werden. 

(14) Die Ämter des gesamten Vorstandes werden grundsätzlich ehrenamtlich 

ausgeübt. Die Mitgliederversammlung kann abweichend davon beschließen, 
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dass den Vorstandsmitgliedern für ihre Vorstandstätigkeit eine angemessene 

Vergütung gezahlt wird. 

(15) Der geschäftsführende Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB 
bestellen und abberufen sowie deren Wirkungskreis bestimmen.  

 

§ 7 Mitgliederversammlung, Online-Mitgliederversammlung und 

schriftliche Beschlussfassung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit diese 

nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende 

Angelegenheiten: 

a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 

b. Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes; 

c. Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer; 

d. Ernennung von Ehrenmitgliedern; 

e. Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen 

betreffen, werden sie vor den Wahlen durchgeführt); 

f. Erlass von Ordnungen; 

g. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder; 

h. Auflösung des Vereins. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im Laufe eines Kalenderjahres 

stattfinden. Ist dies aus bestimmten Gründen nicht möglich, kann durch 

einen Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, diese 

in das darauffolgende Jahr zu verschieben. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung – für deren Berufung und Durchführung die 

gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche 

Mitgliederversammlung - ist einzuberufen, wenn der geschäftsführende 

Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel 

der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom 

geschäftsführenden Vorstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist in den 

durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert. Die Mitgliederversammlung ist vom 

geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 

und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die 

Kommunikation im Verein kann in Textform (auch mittels elektronischer 

Medien) erfolgen. Mitteilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wenn sie 

an die dem Verein bekanntgegebene Anschrift oder E-Mail-Anschrift 

gerichtet ist. Die Mitteilung von Adressänderungen/Änderungen von E-

Mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. Jedes Mitglied kann bis 

spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich 

die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge 

sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen 

den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben 
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werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder Anträge zur Auflösung 

des Vereins. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur 

Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch 

Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 

anwesenden Stimmberechtigten. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem 

vom geschäftsführenden Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. Der 

Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. 

Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der 

Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in der 

Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die 

Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die 

Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlausschuss, bestehend aus 

drei Personen. 

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser 

Satzung nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Bei Wahlen 

kann die Mitgliederversammlung geheime Wahl beschließen. Der 

geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB muss einzeln, der Rest des 

Vorstands kann per Blockwahl gewählt werden. Stimmenthaltungen gelten 

als nicht abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine 

ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. 

Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. 

Lebensjahr gewählt werden. Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. 

Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen, für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung 

des Vereins eine Änderung von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich.                                                                        

(5) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem 

Protokollführer zu unterschreiben. Es muss enthalten: 

a. Ort und Zeit der Versammlung 

b. Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

c. Zahl der erschienenen Mitglieder 

d. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 

e. die Tagesordnung 

f. die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, 

ob zugestimmt oder nicht zugestimmt wurde 

g. die Art der Abstimmung 

h. Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut 

i. Beschlüsse in vollem Wortlaut 
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(6) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) kann der Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der 

Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne 

Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre 

Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben 

können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung). 

(7) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-

Mitgliederversammlung“ geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen für die Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung 

beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur 

Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihr Rechte 

wahrnehmen (z. B. mittels Zuteilung eines individuellen Logins). 

(8) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht 

Bestandteil der Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser 

Geschäftsordnung ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher 

Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung 

wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins für alle 

Mitglieder verbindlich. 

(9) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne 

Mitgliederversammlung gültig, wenn 

 alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden, 

 bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte 

der Mitglieder ihre Stimme in Textform abgegeben hat und 

 der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

(10) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und 

Vorstandsbeschlüsse entsprechend. 

 

§ 8 Vergütungen für Vereinstätigkeiten 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
(2) Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages, eines befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnisses 
oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über entgeltliche Vereinstätigkeiten nach § 3 Ziff. 2 trifft 
die Mitgliederversammlung. 

(4) Im Übrigen haben sowohl die Mitarbeiter als auch die Vorstandsmitglieder 
des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 
sind. Hierzu gehören insbesondere Porto, Telefon-, Seminar-, Fahrt- und 
Reisekosten sowie Büromaterial und sonstige Auslagen. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Alle 
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Abrechnungen eines Geschäftsjahres müssen bis zum 31. Januar des 
Folgejahres vorgelegt werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, 
nachgewiesen werden. 

(6) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes kann im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten eine angemessene Vergütung gezahlt werden, die 
Entscheidung hierüber trifft die Mitgliederversammlung. 

 

§ 9 Kassenprüfer 

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

einem Jahr gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie 

haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu 

überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung 

haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das 

Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht 

auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. Sie können nur einmal wiedergewählt 

werden. 

 

§ 10 Eigenständigkeit der Vereinsjugend 

(1) Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche, welche das 21. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie die gewählten und berufenen 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinsjugendarbeit. Die Vereinsjugend 

führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung und der Jugendordnung 

selbständig. Sie entscheidet über die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in 

eigener Zuständigkeit. 

(2) Sie wird geleitet durch einen Jugendausschuss. Dieser wird in einer 

Jugendvollversammlung gewählt. Jugendwart und/oder Jugendwartin, bei 

Bedarf auch ein Jugendsprecher oder eine Jugendsprecherin, vertreten die 

Interessen der Jugend im Vorstand. Alles Weitere regelt eine Jugendordnung, 

die von der Jugend zu entwerfen ist und durch eine Mitgliederversammlung 

mit einfacher Mehrheit bestätigt werden muss. 

§ 11 Datenschutz 

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder in 

automatisierter und nichtautomatisierter Form. Diese Daten werden 

ausschließlich zur Erfüllung der in dieser Satzung genannten Zwecke und 

Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Näheres ist in der Datenschutzordnung (DSO) des Vereins geregelt.  

(2) Die DSO ist nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die Änderung 

und die Aufhebung der DSO ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit 

einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle DSO wird mit der 
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Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins unter der Rubrik 

„Datenschutzordnung“ für alle Mitglieder verbindlich.  

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der 

in dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern 

die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des 

Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, 

wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 

Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen an den Hessischen 

Schützenverband e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach 

Vereinsauflösung an den neu entstehenden steuerbegünstigten Fusionsverein 

bzw. den aufnehmenden steuerbegünstigten Verein, der es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 29.03.2019 in 

Kelkheim-Münster beschlossen. 

Mit Änderungen von der Mitgliederversammlung am 10.09.2021. 

Mit Änderungen von der Mitgliederversammlung am 22.03.2024. 

 


